
BEITRAGSORDNUNG

vom 29.07.2022
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Beitragsordnung

1. Die Beitragsordnung gilt für alle Mitglieder des Vereins. Sie wurde von der 

Mitgliederversammlung festgesetzt.

2. Der Beitrag beträgt monatlich:

a) für Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr …………………………………………… 05,00 €

b) für Personen ab dem 17. Lebensjahr …………………………………………………………… 08,00 €

c) für passive Mitglieder ………………………………………………………………………………….. 02,00 €
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Beitragsordnung

3. Der Beitrag ist halbjährlich jeweils zum 31. März und zum 30. September des laufenden 

Jahres zu entrichten.

4. Die Beitragszahlung erfolgt durch:

a) Lastschriftverfahren

b) Banküberweisung

5. Erfolgt der Vereinsbeitritt während des laufenden Jahres, richtet sich der für dieses Jahr 

anteilig zu entrichtende Beitrag nach dem Quartal, in dem der Beitritt erfolgt.
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